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Mangels Aufzählung in § 6 Abs. 2 NÖ BauO 2014 kommt einem Nachbarn ein Recht auf Einhaltung der

Flächenwidmung zwar nicht zu, es besteht aber aus dem Blickwinkel des Immissionsschutzes dann, wenn die

Widmungskategorie auch einen Immissionsschutz gewährleistet (vgl. VwGH 23.8.2012, 2012/05/0051, zu § 48 NÖ BauO

1996; vgl. dazu, dass diese Bestimmung im Wesentlichen § 48 NÖ BauO 2014 entspricht und eine grundsätzliche

Rechtsfrage nicht vorliegt, wenn die in den Revisionszulässigkeitsgründen aufgeworfene Frage durch die zu früheren

Rechtslagen ergangene und auf die aktuelle Rechtslage übertragbare Rechtsprechung des VwGH bereits geklärt

wurde, VwGH 31.8.2020, Ra 2020/05/0162, mwN).Mangels Aufzählung in Paragraph 6, Absatz 2, NÖ BauO 2014 kommt

einem Nachbarn ein Recht auf Einhaltung der Flächenwidmung zwar nicht zu, es besteht aber aus dem Blickwinkel des

Immissionsschutzes dann, wenn die Widmungskategorie auch einen Immissionsschutz gewährleistet vergleiche VwGH

23.8.2012, 2012/05/0051, zu Paragraph 48, NÖ BauO 1996; vergleiche dazu, dass diese Bestimmung im Wesentlichen

Paragraph 48, NÖ BauO 2014 entspricht und eine grundsätzliche Rechtsfrage nicht vorliegt, wenn die in den

Revisionszulässigkeitsgründen aufgeworfene Frage durch die zu früheren Rechtslagen ergangene und auf die aktuelle

Rechtslage übertragbare Rechtsprechung des VwGH bereits geklärt wurde, VwGH 31.8.2020, Ra 2020/05/0162, mwN).
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